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Ganz und gar nicht uncool
Zeckenbiss, Mobbing, Sturz vom Mountainbike: Berufsunfähigkeit unbedingt absichern

Von Monika Hillemacher, dpa

Hamburg. Mechatroniker, für
Martin der Traumberuf. Die Aus-
bildung klappt super, die Über-
nahme auch. Alles bestens also.
Bis zu jenem Nachmittag, an
dem Martin beim Basteln am
Auto zwei Finger einbüßt. Aus
und vorbei mit dem Traumjob.
Stattdessen: Stelle weg, Geld
weg. Eine Berufsunfähigkeits-
versicherung hatMartin nicht.

Der fiktive Fall sei typisch für Berufs-
einsteiger, meint Bianca Boss vom
Bund der Versicherten (BdV) aus
Henstedt-Ulzburg bei Hamburg. „Die
jungen Leute setzen andere Prioritä-
ten. Auto, Handy, Computer: Dafür
geben sie Geld aus.“ Zugleich ver-
zichten sie darauf, ihren Lebensun-
terhalt frühzeitig abzusichern. Dazu
bietet die Berufsunfähigkeitsversi-
cherung, kurz BU, eine Chance. Des-
halb zählt eine BU für Verbraucher-
schützer wie Bianca Boss zum Muss.
Allerdings ist sie teuer: Mindestens
20 Euro pro Monat kostet es, um im
Ernstfall etwa 500 Euro Rente zu be-
kommen. Üblicherweise werden zwi-
schen 60 und 80 Prozent des Ein-
kommens abgesichert.

Beruf und Alter wichtig
Der Beitrag orientiert sich am ausge-
übten Beruf und am Alter. „Im Hand-
werk besteht ein höheres Risiko, be-
rufsunfähig zu werden, als im Büro“,
umreißt Boss die Kalkulation. Aus
dem gleichen Grund steigt der Bei-
trag mit zunehmendem Alter. Exper-
ten empfehlen einen Vertragsab-
schluss schon zu Beginn einer Lehre
und eine Laufzeit bis 67.

Das gebremste Interesse junger
Verbraucher erklärt Martin Kinkel,
der im Auftrag von Arbeitsagenturen
und Personalabteilungen Vorsorgese-
minare für Berufseinsteiger anbietet,
auch mit der Komplexität des Pro-
dukts. Es gelte viele Details zu be-
rücksichtigen: Karrieresprung, ein
zweiter Beruf? Was ist bei Heirat, Ge-
burt, Selbstständigkeit?

Grundsätzlich gilt: Berufswechsel
und Karriere sind abgedeckt. Leis-
tungen richten sich nach der letzten
ausgeübten Tätigkeit und dem dort
verdienten Geld. Höheres Einkom-
men plus ein Mehr an Leistung kön-
nen über eine Dynamik-Klausel ver-
einbart werden. „Die Höherversiche-
rungsoption kann man dann zum
Beispiel am Ende der Ausbildung
nutzen, wenn man mehr Geld übrig
hat“, erläutert Kinkel. Einige Gesell-
schaften verzichten auf eine erneute
Gesundheitsprüfung, wenn Verbrau-
cher die Option innerhalb bestimm-
ter Fristen nutzen. Die Leistungsdy-
namik kann die Inflation auffangen,
die im Laufe der Jahre an der Versi-

cherungssumme knabbert. Solche
Punkte sollten in den Vertragsbedin-
gungen festgeschrieben werden.

Angebot von Firmen
Mittlerweile bieten Firmen ihren
Mitarbeitern sogenannte Gruppen-
Berufsunfähigkeitsversicherungen zu
relativ günstigen Konditionen an. Sie
dienen unter anderem als „Rekrutie-
rungsargument in der Nachwuchser-
werbung“, so Kinkel. Sein Tipp: im
Bewerbungsgespräch danach fragen.

Offerten gibt es auch für Schüler
und Studenten. „Ein Student im
Hauptstudium oder kurz vor dem
Examen wird so eingestuft, als hätte

er eine fertige Berufsausbildung“,
sagt Stefan Albers, Präsident des
Bundesverbands der Versicherungs-
berater. In der Regel verzichteten As-
sekuranzen bis zu einer versicherten
Rente von 1000 Euro auf Gehaltsan-
gaben. Das öffne neben Berufsein-
steigern und Schülern zum Beispiel
Hausfrauen denWeg in die BU.

Die Gefahr, berufsunfähig zu wer-
den, ist groß. Im gewerblich-techni-
schen Bereich trifft es etwa jeden
dritten, im Büro jeden fünften Ar-
beitnehmer. Knapp zehn Prozent
müssen einer Statistik der Rentenver-
sicherungsträger zufolge aufhören,
bevor sie 40 sind. Auslöser gibt es zu-
hauf. Mobbing gehört dazu, psy-
chischer Druck, Rückenschmerzen,
aber auch Zeckenbisse oder Staubal-
lergie bei Bäckern.

Rat der Experten
Dagegen stagniert die Zahl der Ver-
träge. Nach Angaben des Gesamtver-
bands der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) in Berlin schwankt
sie seit 2003 um die 16 Millionen. Da-
rin enthalten sind Abschlüsse, die BU
und Altersvorsorge kombinieren, et-
wa mit einer Riester-Rente oder einer
Kapital-Lebensversicherung. „Der
Hauptteil des Beitrags geht in diesen
Vertrag, der Rest in die BU“, erläutert
GDV-Sprecherin Una Großmann.
Beispiel: Von 100 Euro fließen 80 in
die Altersvorsorge, 20 in die BU. Die
Verknüpfung ist beliebter als das
klassische BU-Produkt, obwohl bei
einer eigenständigen BU unter dem
Strich mehr Leistung herausspringt.

Viele Fachleute lehnen deshalb die
auch Baustein-Produkt genannten
Kombinationen ab. „Finger weg von
kapitalbildenden Verträgen“, urteilt
zum Beispiel Stefan Albers. Er argu-
mentiert: „Bekommt jemand nur ei-
ne geringe BU, kann er weder seine
Beiträge zu Riester- oder Rürup-Ren-
te noch zur Lebensversicherung be-
zahlen.“ Im schlimmsten Fall bliebe
die private Altersvorsorge komplett
auf der Strecke. Optimal ist laut BdV,
das Einkommen so über die BU ab-
zusichern, dass im Ernstfall aus de-
ren Leistung andere Verträge weiter
bedient werden können.

Dachdecker haben einen gefährlichen Job, denn ein Sturz kann schwere
gesundheitliche Folgen haben. Daher sollten auch Azubis eine Berufsunfä-
higkeitsversicherung abschließen. Bild: hfz

Kurz notiert

Entscheidung über
Organspende

Köln. (dpa) BereitsMinderjährige
können darüber entscheiden, ob
sie Organe und Gewebe spenden
wollen. Laut dem Transplantati-
onsgesetz dürfen Jugendliche ab
ihrem 16. Geburtstag erklären,
dass sie dazu bereit sind, erläu-
tert die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA)
in Köln. Schon ab dem 14. Ge-
burtstag sei es möglich, einer Or-
gan- und Gewebeentnahme zu
widersprechen. Am besten be-
kundet man seinen Willen in ei-
nem Organspendeausweis.

Der BZgA zufolge sind 74 Pro-
zent der Bevölkerung bereit, nach
ihrem Tod Organe und Gewebe
zu spenden. Allerdings verfügen
nur 25 Prozent über einenOrgan-
spendeausweis.

Nebenwirkungen
nicht unterschätzen
Wiesbaden. (dpa) Freizeitkraft-
sportler greifen Fachleuten zufol-
ge zunehmend zu leistungsstei-
gernden Medikamenten. In der
Hoffnung, durch dieses Doping
Muskeln auf- und Fett abzubau-
en, setzen sie ihre Gesundheit
aufs Spiel, warnt der Berufsver-
band Deutscher Internisten in
Wiesbaden. Zu den häufigsten
unerwünschten Nebenwirkun-
gen zählen demnachHaarausfall,
Akne, Bluthochdruck, sich ver-
schlechternde Leberwerte sowie
Verletzungen an Bändern und
Sehnen. Auch psychische Folgen
wie zunehmende Aggressivität,
Reizbarkeit, Depressionen und
sogar Halluzinationen können
vorkommen.

Zu festen
Uhrzeiten essen

Köln. (dpa) Schichtarbeiter soll-
ten sich feste Essenszeiten ange-
wöhnen.Das rät die Arbeitsmedi-
zinerin Ulrike Roth vom TÜV
Rheinland. Beschäftigte im
Nachtdienst seien gezwungen,
gegen ihren natürlichen Rhyth-
mus anzukämpfen. Die Folge sei,
dass sie oft appetitlos seien und
dadurch erkrankten. Dagegen
helfe vor allem, zu festen Uhrzei-
ten und in regelmäßigen Abstän-
den zu essen. „Wichtig ist, nicht
dauernd zwischendurch zu es-
sen“, rät Roth. Sonst nehme man
mehr Kalorien zu sich, als der
Körper brauche, und man verlie-
re das natürliche Hungergefühl.

Notrufnummern
undWarnweste

Hamburg. (dpa) Urlauber, die im
Auslandmit dem Auto unterwegs
sind, sollten die Notrufnummern
des jeweiligen Landes im Handy
speichern oder aufschreiben. Da-
zu rät Birgit Luge-Ehrhardt von
der GDV-Dienstleistungsgesell-
schaft, die die Notrufzentrale für
die deutschen Autoversicherer
betreibt. Denn Notrufsäulen gibt
es beispielsweise in Skandinavien
wesentlich seltener. ImOsten Eu-
ropas sind sie oft gar nicht vor-
handen. Zumindest in allen EU-
Ländern ist es mit der Notruf-
nummer recht einfach: Dort gilt
einheitlich die 112. Sie ist häufig
mehrsprachig besetzt und kos-
tenfrei.

Auch Warnwesten sind für Au-
tofahrer ein Muss: Wer wegen ei-
ner Panne oder eines Crashs den
Wagen ohneWeste verlässt, muss
etwa in Belgien mit mehreren
hundert Euro Strafe rechnen. Bei
einem Unfall sind außerdem die
grüne Karte mit allen notwendi-
gen Daten zum eigenenVersiche-
rungsschutz und der EU-Unfall-
bericht hilfreich. Bei einem Un-
fall lassen sich in demBericht alle
notwendigen Fakten zur Scha-
densregulierung festhalten, er-
klärt Luge-Ehrhardt. Beides ist
beimVersicherer erhältlich.

Geld vomChef – Sahnehäubchen vom Staat
Vermögenswirksame Leistungen: Wie Arbeitnehmer sich mit Hilfe des Chefs finanzielle Polster aufbauen können

Von Sebastian Knoppik, dpa

Hannover. Einem geschenkten Gaul
schaut man nicht ins Maul, sagt der
Volksmund. Viele Deutsche ver-
schmähen ein Geschenk von vornhe-
rein – oft wohl aus reiner Unwissen-
heit. Die Rede ist von vermögens-
wirksamen Leistungen (VL). Die kön-
nen viele Mitarbeiter vom Arbeitge-
ber bekommen. Vom Staat gibt es oft
noch eine Zulage. Doch nur jeder
sechste Haushalt in Deutschland
nimmt VL in Anspruch. Gut überle-
gen sollte man sich, in welche Anla-
geformman das Geld steckt.

Nur rund 15 Prozent aller deut-
schen Haushalte nutzen vermögens-
wirksame Leistungen, wie die Studie
Verbrauchs- und Medienanalyse he-
rausgefunden hat. Dies liege oft an
Unwissenheit der Arbeitnehmer,
glaubt Frank Tammen, Finanzexperte
der Verbraucherzentrale Niedersach-
sen in Hannover: „Wenn ich in der
Beratung von vermögenswirksamen
Leistungen spreche, dann schaue ich
häufig in leere Augen.“

Wer hat Anspruch?
Tatsächlich haben nicht alle Arbeit-
nehmer Anspruch. Nur wenn es aus-
drücklich im Tarif- oder Arbeitsver-
trag geregelt ist, gibt es Vermögens-
wirksame Leistungen. Laut der von
der StiftungWarentest herausgegebe-
nen Zeitschrift „Finanztest“ (Ausgabe
4/2011) bekommen Beamte etwa
6,65 Euro im Monat, Mitarbeiter der
Eisen- und Stahlindustrie sowie im
Kraftfahrzeug-Gewerbe 26,59 Euro
und Banker 40 Euro.

„Das ist ein Geschenk vom Arbeit-

geber“, erklärt Tammen. Und das
sollte man seiner Meinung nach un-
bedingt annehmen, da die Zahlung
nicht etwa an bestimmte Einkom-
mensgrenzen gebunden ist, wie viele
Arbeitnehmer fälschlicherweise glau-
ben. Diese Einkommensgrenzen gel-
ten lediglich für die staatlichen Zula-
gen, die es bei der Anlage in be-
stimmten Anlagearten noch oben-
drauf gibt, erklärt Tammen: „Die
staatliche Förderung ist sozusagen
das Sahnehäubchen.“

Verträge genau anschauen
Allerdings zahlt längst nicht jeder Ar-
beitgeber vermögenswirksame Leis-
tungen. Andere geben den Zuschuss
nur noch dann, wenn die VL in eine
betriebliche Altersversorgung ge-
steckt werden. Annabel Oelmann
von der Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen empfiehlt, ein sol-
ches Angebot anzunehmen: „Mit der
betrieblichen Altersvorsorge erhöhen
die Verbraucher ihr Einkommen im
Alter.“ Die Alternative, auf das Geld
zu verzichten, mache in der Regel
keinen Sinn. „Allerdings sollten sich
die Verbraucher die Vertragsmodali-
täten genau anschauen und gegebe-
nenfalls Zusatzleistungen vereinba-
ren, beispielsweise eine Berufsunfä-
higkeitsversicherung.“

Die wichtigste Förderung vom
Staat, die Arbeitnehmersparzulage,
wird dann gezahlt, wenn Ledige
nicht mehr als 17 900 Euro oder Ver-
heiratete nicht mehr als 35 800 Euro
im Jahr verdienen. Allerdings nur,
wenn man das Geld in einen Bau-
sparvertrag steckt oder davon einen
Baukredit tilgt. Beim Aktienfonds-
sparen liegt die Grenze für Alleinste-

hende bei 20 000 Euro beziehungs-
weise für Ehepaare bei 40 000 Euro.

Verbraucherschützer Tammen rät
Geringverdienern, die staatliche För-
derung auf jeden Fall mitzunehmen
und zu einem der geförderten Pro-
dukte zu greifen. Für welches man
sich entscheidet, hängt von der per-
sönlichen Risikobereitschaft ab. „Der
Risikobewusste investiert eher in ei-
nen Aktienfonds, der andere eher in
einen Bausparvertrag.“ Laut „Finanz-
test“ können sich Sparer beim besten
Bausparangebot über eine Rendite
von 3,35 Prozent freuen.

Anlegern, die keinen Anspruch auf
staatliche Zulagen haben, rät Ver-
braucherschützer Tammen, in einen
VL-Banksparplan zu investieren.
Laut Stiftung Warentest können An-
leger hier beim besten Anbieter nach
sieben Jahren eine Rendite von 3,48
Prozent erwarten.

Keine Aktienfonds
Von Aktienfonds rät der Experte bei
Arbeitnehmern, die nicht zulagebe-
rechtigt sind, eher ab, weil der Anle-
ger hier nur auf eine beschränkte An-
zahl von Produkten zugreifen kann,
die für vermögenswirksame Leistun-
gen zugelassen sind. „Wenn ich in
Aktienfonds investieren möchte,
dann würde ich das in diesem Fall
außerhalb der vermögenswirksamen
Leistungenmachen.“

Egal für welche Anlageform man
sich auch entscheidet: Der Arbeitge-
ber zahlt das Geld direkt auf ein von
dem Mitarbeiter benanntes Sparver-
tragskonto ein. Sieben Jahre läuft ein
VL-Vertrag. „Allerdings werden nur
sechs Jahre Beiträge eingezahlt, ein

Jahr ruht der Vertrag“, sagt Annabel
Oelmann: „Verbraucher sollten sich
daher frühzeitig um einen neuenVer-
trag kümmern.“

Alle Zulagenberechtigten müssen
beachten, dass die Arbeitnehmer-
sparzulage nicht automatisch
kommt, wie Oelmann erklärt: „Sie
muss jedes Jahr mit der Steuererklä-
rung beantragt werden. Das Geldin-
stitut gibt den Kunden dazu eine nö-
tige Bescheinigung, die der Steuerer-
klärung hinzugefügt werden muss.“

Die meisten Arbeitgeber zahlen ih-
ren Mitarbeitern vermögenswirksa-
me Leistungen. Doch nicht alle neh-
men sie in Anspruch. Bild: hfz


